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Aktenzeichen S 20 SO 85/18
Datum 18.02.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 12 SO 111/20
Datum 11.08.2021

3. Instanz

Datum 23.03.2022

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nster
vom 18.02.2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das Berufungsverfahren nicht
zu erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Â 

GrÃ¼nde:

I.

Die KlÃ¤gerin begehrt die Feststellung, dass nach dem Ende eines
Bewilligungszeitraumes fÃ¼r Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch ZwÃ¶lftes Buch â�� Sozialhilfe (SGB
XII) ein Weiterbewilligungsantrag nicht erforderlich ist und sie in diesem Rahmen
entsprechend keine Mitwirkungspflichten treffen.
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Die 1945 geborene, schwerbehinderte KlÃ¤gerin (Grad der Behinderung 80,
Nachteilsausgleiche â��Gâ�� und â��Bâ��) wohnt in einer Mietwohnung im
Stadtgebiet der Beklagten und bezieht von ihr laufende Grundsicherungsleistungen
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII.

Mit Schreiben vom 26.04.2017 wies die Beklagte zum Ende eines
Bewilligungsabschnittes die KlÃ¤gerin darauf hin, dass die
Leistungsvoraussetzungen in gewissen ZeitabstÃ¤nden zu Ã¼berprÃ¼fen seien,
und forderte dazu auf, einen beigefÃ¼gten Vordruck zu den
VermÃ¶gensverhÃ¤ltnissen auszufÃ¼llen und mit konkret bezeichneten
Nachweisen einzureichen.

Die KlÃ¤gerin legte hiergegen Widerspruch ein und vertrat die Auffassung, dass
kein Weiterbewilligungsantrag erforderlich sei. Eine Mitwirkungspflicht bestehe
nicht, weil sich die der Beklagten bekannten VerhÃ¤ltnisse nicht geÃ¤ndert hÃ¤tten.
Die Beklagte teilte mit, dass die Anforderung von AuskÃ¼nften und Unterlagen
keinen Verwaltungsakt darstelle und insofern nicht mit einem Widerspruch
angefochten werden kÃ¶nne (Schreiben vom 20.10.2017).

Einen Antrag auf Ã�bernahme von Kosten fÃ¼r einen neuen Bodenbelag lehnte die
Beklagte ab (Bescheid vom 17.07.2017 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
12.03.2018, zugestellt am 19.03.2018).

Am 19.04.2018 hat die KlÃ¤gerin Klage beim Sozialgericht MÃ¼nster erhoben. 

BezÃ¼glich geltend gemachter Renovierungskosten hat die Beklagte im
ErÃ¶rterungstermin vor dem Sozialgericht am 17.12.2019 ein Teilanerkenntnis
abgegeben, das klÃ¤gerseitig mit der Klarstellung angenommen worden ist, ein
Anspruch auf Erstattung weiterer Renovierungskosten werde nicht geltend
gemacht.

Die KlÃ¤gerin hat die Ansicht aufrechterhalten, eine Weiterbewilligung von
Grundsicherungsleistungen sei nicht antragsabhÃ¤ngig und
Mitwirkungsobliegenheiten trÃ¤fen sie nur, wenn und soweit sich in ihren
maÃ�geblichen VerhÃ¤ltnissen Ã�nderungen ergÃ¤ben. 

Sie hat schriftsÃ¤tzlich beantragt,

1. festzustellen,

Â 

1. dass es an einer Rechtsgrundlage im Sinne des Â§Â 31 SGB I fehlt, im
Rahmen der jÃ¤hrlichen Weiterbewilligung nach dem Vierten Kapitel des
SGB XII jeweils die WeitergewÃ¤hrung davon abhÃ¤ngig zu machen, ein
Formular â��Weiterbewilligungsantrag zur Grundsicherungâ��
auszufÃ¼llen, ErklÃ¤rungen und Unterlagen, insbesondere KontoauszÃ¼ge
der vergangenen Monate, umfangreich wie bei einem Erstantrag,
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vorzulegen,
Â 

2. dass es rechtswidrig ist, aktenmÃ¤Ã�ig die KlÃ¤gerin jeweils zu Ablauf des
jÃ¤hrlichen Bewilligungszeitraum so zu stellen, als ob der Beklagten von den
VerhÃ¤ltnissen der KlÃ¤gerin, die fÃ¼r die Leistung erheblich sind, nichts
bekannt ist, sondern dass es nach dem Erstantrag auf Leistungen nach den 
Â§Â§ 41 ff. SGB XII keines neuen Antrages fÃ¼r Folgejahresbewilligungen
bedarf (BSG Urteil vom 29.09.2009, B 8 SO 13/08 R),

Â 

3. Â dass ohne Vorliegen konkreter Anhaltspunkte das Verlangen, der
Einholung von BankauskÃ¼nften zuzustimmen oder KontoauszÃ¼ge aktuell
oder aus vergangenen Monaten vorzulegen, Ã¼berdies eine
Ã¼berflÃ¼ssige ErmittlungstÃ¤tigkeit des GrundsicherungstrÃ¤gers und
somit nicht â��erforderlichâ�� im Sinne des Â§Â 60 Abs. 1 Nr. 1 SGB I ist,

Â 

4. Â dass die Garantie des effektiven Rechtsschutzes im Sinne von Art. 19 Abs.
4 GG es erfordert, Ausnahmen von dem grundsÃ¤tzlichen Ausschluss des
Rechtsschutzes gegen behÃ¶rdliche Verfahrenshandlungen des Â§ 56a S. 1
SGG durch verfassungskonforme Auslegung dahingehend zuzulassen, dass
gegen Mitwirkungspflichtauflagen, die die Weiterbewilligung von Leistungen
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII von Obliegenheiten abhÃ¤ngig
machen, Widerspruch mit aufschiebender Wirkung gegeben ist sowie

Â 

2. den Verwaltungsakt (Anforderung) vom 26.04.2017 in der Fassung des
Schreibens vom 20.10.2017 aufzuheben, hilfsweise als rechtswidrig
festzustellen.

Â 

Die Beklagte hat schriftsÃ¤tzlich beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie trug vor, dass der Antrag auf Leistungen von Grundsicherungen sich nicht durch
den Ablauf des Bewilligungszeitraums verbrauche, dennoch aber das Fortbestehen
der HilfebedÃ¼rftigkeit zu prÃ¼fen sei. Eine solche Ã�berprÃ¼fung habe hier
stattgefunden. Keinesfalls sollte die KlÃ¤gerin so gestellt werden, als dass ein neuer
Antrag erforderlich wÃ¤re.

Mit Urteil vom 18.02.2020 â�� mit EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten nach Â§ 124 Abs.
2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) ohne mÃ¼ndliche Verhandlung â�� hat das
Sozialgericht MÃ¼nster die Klage abgewiesen. Die Feststellungsklagen seien bei
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sachgerechter Auslegung teilweise zulÃ¤ssig. Das Begehren sei dahingehend
auszulegen, dass die KlÃ¤gerin erstens die Feststellung begehre, dass die
WeitergewÃ¤hrung von Grundsicherungsleistungen nicht von einem
WeitergewÃ¤hrungsantrag abhÃ¤nge und sie zweitens im Zusammenhang mit der
WeitergewÃ¤hrung nicht zu der von der Beklagten mit Schreiben vom 26.04.2017
verlangten Mitwirkung verpflichtet sei. Soweit die Klage auf die Feststellung
gerichtet sei, dass kein WeitergewÃ¤hrungsantrag erforderlich sei, sei sie
unzulÃ¤ssig. Insoweit fehle es an einem RechtsschutzbedÃ¼rfnis, weil hierÃ¼ber
zwischen den Beteiligten Einigkeit bestehe. Soweit die Klage auf Aufhebung der
Schreiben vom 26.04.2017 und 20.10.2017 gerichtet sei, sei sie als
Anfechtungsklage nicht statthaft, weil es sich bei den Schreiben nicht um
Verwaltungsakte handele. Dem Hilfsantrag fehle unter BerÃ¼cksichtigung der
Ã¼brigen FeststellungsantrÃ¤ge das Feststellungsinteresse. Soweit die Klage
zulÃ¤ssig sei, sei sie unbegrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin sei zu der mit Schreiben vom
26.04.2017 geforderten Mitwirkung verpflichtet. Es sei gesetzlich vorgegeben, dass
Grundsicherungsleistungen in der Regel nicht unbefristet, sondern fÃ¼r einen
Bewilligungszeitraum von 12 Monaten bewilligt wÃ¼rden (Â§Â 44 Abs. 3 S. 1 SGB
XII). In dem insofern fÃ¼r eine Weiterbewilligung durchzufÃ¼hrenden
Verwaltungsverfahren sei die KlÃ¤gerin nach den UmstÃ¤nden des konkreten
Einzelfalles zur Mitwirkung verpflichtet (Â§Â§Â 60, 65 Sozialgesetzbuch Erstes Buch
â�� Allgemeiner Teil ).

Gegen das ihr am 07.03.2020 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am 07.04.2020
Berufung eingelegt. Sie bezieht sich zur BegrÃ¼ndung auf ihr erstinstanzliches
Vorbringen. Soweit das Sozialgericht meine, der Antrag auf Feststellung, dass die
WeitergewÃ¤hrung nicht von einem Antrag abhÃ¤ngig sei, sei unzulÃ¤ssig, weil es
an einem RechtsschutzbedÃ¼rfnis fehle, werde Ã¼bersehen, dass die Beklagte das
AusfÃ¼llen eines WeitergewÃ¤hrungsantragsvordruckes fordere. Der Beklagten sei
bestens bekannt, dass die KlÃ¤gerin dauerhaft auf Grundsicherungsleistungen
angewiesen sei. Die Mitwirkungsaufforderungen seien insofern nicht zu
rechtfertigen. 

Die KlÃ¤gerin beantragt zunÃ¤chst schriftsÃ¤tzllich, 

unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts MÃ¼nster vom 18.02.2020 

1. festzustellen,

1. dass es an einer Rechtsgrundlage im Sinne des Â§Â 31 SGB I fehlt, im
Rahmen der jÃ¤hrlichen Weiterbewilligung nach dem Vierten Kapitel des
SGB XII jeweils die WeitergewÃ¤hrung davon abhÃ¤ngig zu machen, ein
Formular â��Weiterbewilligungsantrag zur Grundsicherungâ��
auszufÃ¼llen, ErklÃ¤rungen und Unterlagen, insbesondere KontoauszÃ¼ge
der vergangenen Monate, umfangreich wie bei einem Erstantrag,
vorzulegen,

Â 
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2. dass es rechtswidrig ist, aktenmÃ¤Ã�ig die KlÃ¤gerin jeweils zu Ablauf des
jÃ¤hrlichen Bewilligungszeitraum so zu stellen, als ob der Beklagten von den
VerhÃ¤ltnissen der KlÃ¤gerin, die fÃ¼r die Leistung erheblich sind, nichts
bekannt ist, sondern dass es nach dem Erstantrag auf Leistungen nach den 
Â§Â§ 41 ff. SGB XII keines neuen Antrages fÃ¼r Folgejahresbewilligungen
bedarf entsprechend BSG Urteil vom 29.09.2009, B 8 SO 13/08 R,

Â 

3. dass ohne Vorliegen konkreter Anhaltspunkte das Verlangen, der Einholung
von BankauskÃ¼nften zuzustimmen oder KontoauszÃ¼ge aktuell oder aus
vergangenen Monaten vorzulegen, Ã¼berdies eine Ã¼berflÃ¼ssige
ErmittlungstÃ¤tigkeit des GrundsicherungstrÃ¤gers/der Beklagten und somit
nicht â��erforderlichâ�� im Sinne des Â§Â 60 Abs. 1 Nr. 1 SGB I ist,

Â 

4. dass die Garantie des effektiven Rechtsschutzes im Sinne von Art. 19 Abs. 4
GG es erfordert, Ausnahmen von dem grundsÃ¤tzlichen Ausschluss des
Rechtsschutzes gegen behÃ¶rdliche Verfahrenshandlungen
(Verfahrenshandlungen der Beklagten) im Sinne des Â§ 56a S. 1 SGG durch
verfassungskonforme Auslegung dahingehend zuzulassen, dass gegen
Mitwirkungsauflagen, die die Weiterbewilligung von Leistungen nach dem
Vierten Kapitel des SGB XII von Obliegenheiten abhÃ¤ngig machen,
Widerspruch mit aufschiebender Wirkung zulÃ¤ssig ist,

Â 

5. dass die AnkÃ¼ndigung auf Einstellung der Hilfe und der vollstÃ¤ndige
Wegfall der Leistung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII, wenn das
Formular â��Weiterbewilligung von Grundsicherungsleistungenâ�� nicht
ausgefÃ¼llt und zurÃ¼ckgegeben wird, verfassungswidrig ist (VerstoÃ�
gegen die Pflicht zur Existenzsicherung aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1
GG und Schutzbereich weiterer Grundrechte wie der Schutz der Gesundheit
aus Art. 2 Abs. 2 GG und bei drohendem Verlust der Wohnung
Eigentumsrechte aus Art. 14 GG),

Â 

6. dass die KlÃ¤gerin im Klageverfahren ordnungsgemÃ¤Ã� vertreten ist:
Wenn die Vorsorgevollmacht auch die Vertretung im gerichtlichen Verfahren
abdeckt und eine gesetzliche Betreuung im Sinne des Â§Â 1896 Abs. 1 BGB
vermieden wird, Â§Â 1896 Abs. 2 S. 2 BGB, besteht eine gesetzliche
Vertretung gemÃ¤Ã� analog Â§Â§ 1902 BGB, 53 ZPO, 71 Abs. 6 SGG, sodass
Â§Â 73 SGG wie bei einer gesetzlichen Betreuung nicht anzuwenden ist
sowie

Â 
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2. den Verwaltungsakt (Anforderung) vom 26.04.2017 in der Fassung des
Schreibens der Beklagten vom 20.10.2017 aufzuheben, hilfsweise als
rechtswidrig festzustellen.

Â 

Zuletzt beantragt sie unter Neufassung ihrer BerufungsantrÃ¤ge festzustellen,

1. dass die KlÃ¤gerin ihren Obliegenheitspflichten im Sinne des Â§Â 60 SGB I
vollumfÃ¤nglich nachkommt, indem sie jeweils unmittelbar Ã�nderungen in
den VerhÃ¤ltnissen, die fÃ¼r die Leistung erheblich sind, der Beklagten
mitteilt und entsprechende Unterlagen mitvorlegt.

Â 

2. dass es rechtswidrig ist, wenn die Beklagte dennoch jÃ¤hrlich zum Ende
eines Bewilligungszeitraumes â��Ã�berprÃ¼fung der wirtschaftlichen
VerhÃ¤ltnisse zur WeitergewÃ¤hrung von Grundsicherungsleistungenâ��
einleitet und einen vierseitigen Fragebogen nebst Formblatt â��Auskunft
Ã¼ber VermÃ¶genâ�� anfordert sowie aktuelle KontoauszÃ¼ge der letzten
3 Monate und die WeitergewÃ¤hrung davon abhÃ¤ngig macht.

Â 

3. dass die Garantie des effektiven Rechtsschutzes im Sinne von Art. 19 Abs. 4
GG es erfordert, Ausnahmen von dem grundsÃ¤tzlichen Ausschluss des
Rechtsschutzes gegen behÃ¶rdliche Verfahrenshandlungen des Â§ 56a S. 1
SGG durch verfassungskonforme Auslegung dahingehend zuzulassen, dass
gegen Mitwirkungspflichtaufgaben, die die Weiterbewilligung von Leistungen
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII von Obliegenheiten abhÃ¤ngig
machen, Widerspruch mit aufschiebender Wirkung gegeben ist.

Â 

Die Beklagte beantragt,Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verteidigt das erstinstanzliche Urteil.

Der Senat hat die Beteiligten mit Schreiben vom 23.06.2021, diesen zugestellt am
01.07.2021 und 03.07.2021, zu einer beabsichtigten Entscheidung ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung durch Beschluss nach Â§ 153 Abs. 4 SGG angehÃ¶rt.

Der Senat hat ferner zur ordnungsgemÃ¤Ã�en Vertretung der KlÃ¤gerin im
Verfahren ermittelt. Wegen des konkreten Inhaltes des Ermittlungsergebnisses und
der weiteren Einzelheiten des Sachâ�� und StreitverhÃ¤ltnisses wird auf die
Gerichtsakten, die Verwaltungsakte der Beklagten und die beigezogene Akte des
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Betreuungsgerichtes beim Amtsgericht MÃ¼nster Bezug genommen.

Â 

II. 

A. Der Senat konnte die Berufung gemÃ¤Ã� Â§Â 153 Abs.Â 4 SGG durch Beschluss
zurÃ¼ckweisen, weil er sie einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche
Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt. Er hat von dieser MÃ¶glichkeit Gebrauch
gemacht, weil der Fall keine Schwierigkeiten in tatsÃ¤chlicher oder rechtlicher
Hinsicht aufweist und zur GewÃ¤hrleistung effektiven Rechtsschutzes eine
mÃ¼ndliche Verhandlung nicht erforderlich erscheint. Die Beteiligten sind dazu
schriftlich angehÃ¶rt worden (Schreiben vom 23.06.2021). Einer Entscheidung nach
Â§Â 153 Abs. 4 SGG steht dabei auch nicht entgegen, dass das sozialgerichtliche
Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung ergangen ist, weil die Beteiligten dazu nach 
Â§ 124 Abs. 2 SGG ihr EinverstÃ¤ndnis abgegeben hatten (BSG Beschluss vom
06.08.2019, B 13 R 233/18 B, juris Rn. 11).

B. Das Berufungsbegehren ist nach der letzten Fassung der AntrÃ¤ge dahingehend
auszulegen, dass die Anfechtungsklage (ursprÃ¼nglicher Klageantrag zu 2.) nicht
mehr weiterverfolgt wird und die Berufung insoweit zurÃ¼ckgenommen worden ist.
So fÃ¼hrt die KlÃ¤gerin auch aus, der Streit solle â�� da die Beklagte meine, man
kÃ¶nne sich nur mittels einer Feststellungsklage wehren â�� durch den zuletzt
formulierten Feststellungsantrag zu 3. bereinigt werden.

C. Die Berufung ist zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat die Klage
zu Recht abgewiesen.

I. Die zuletzt formulierten FeststellungsantrÃ¤ge sollen nach verstÃ¤ndiger
WÃ¼rdigung an die Stelle sÃ¤mtlicher vorangegangener Feststellungsbegehren,
einschlieÃ�lich des Hilfsantragsantragsbegehrens zum ursprÃ¼nglichen
Klageantrag zu 2., treten. So verfolgt die KlÃ¤gerseite mit der letzten
Antragsfassung ausdrÃ¼cklich das Ziel, die Feststellungsbegehren â��auf den
Punktâ�� zu bringen. Soweit die ursprÃ¼nglichen Feststellungsklagen darÃ¼ber
hinausgingen, sind sie insofern zurÃ¼ckgenommen worden (Â§Â 102 Abs. 1 SGG
).Â  

Der zuletzt gestellte Klageantrag zu 2. entspricht inhaltlich dem ursprÃ¼nglichen
Klageantrag zu 1a), der Klageantrag zu 3. dem vormaligen Klageantrag zu 1d). Eine
KlageÃ¤nderung i.S.d. Â§ 99 SGG ist hiermit entsprechend nicht verbunden.

In dem zuletzt gestellten Klageantrag zu 1. liegt demgegenÃ¼ber eine
KlageÃ¤nderung, da sie auf einen anderen Urteilsausspruch gerichtet ist, als die
vormals formulierten KlageantrÃ¤ge (vgl. Guttenberger in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-
SGG, 1. Auflage 2017, Â§Â 99 SGG Rn. 10). 

Diese KlageÃ¤nderung ist unzulÃ¤ssig. Eine Ã�nderung der Klage ist nur zulÃ¤ssig,
wenn die Ã¼brigen Beteiligten einwilligen oder das Gericht die Ã�nderung fÃ¼r
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sachdienlich hÃ¤lt. Eine Einwilligung der Beklagten liegt nicht â�� auch nicht durch
rÃ¼gelose Einlassung (Â§Â 99 Abs. 2 SGG) â�� vor. Eine Sachdienlichkeit der
KlageÃ¤nderung ist unter den maÃ�geblichen Gesichtspunkten der Interessen der
Beteiligten und der ProzessÃ¶konomie nicht anzunehmen. Denn ein
eigenstÃ¤ndiges Feststellungsinteresse (vgl. Â§ 55 Abs. 1 HS 2 SGG) des
Klageantrages zu 1. ist nicht zu erkennen. Vielmehr ist die Frage inzident im
Rahmen des Antrages zu 2. zu beantworten (hierzu III.).

II.Â Â 1. Der Feststellungsantrag zu 3. ist unzulÃ¤ssig. GemÃ¤Ã� Â§Â 55 Abs. 1 SGG
kann mit der Feststellungsklage begehrt werden, 1. die Feststellung des Bestehens
oder Nichtbestehens eines RechtsverhÃ¤ltnisses, 2. die Feststellung welcher
VersicherungstrÃ¤ger der Sozialversicherung zustÃ¤ndig ist, 3. Feststellung, ob eine
GesundheitsstÃ¶rung oder der Tod die Folge eines Arbeitsunfalles, einer
Berufskrankheit oder einer SchÃ¤digung im Sinne des Bundesversorgungsgesetzes
ist, 4. die Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes, wenn der KlÃ¤ger ein
berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung hat.

Der Klageantrag zu 3. adressiert keine dieser mÃ¶glichen Feststellungen,
insbesondere auch nicht das Bestehen oder Nichtbestehen eines
RechtsverhÃ¤ltnisses. Ein RechtsverhÃ¤ltnis ist die Rechtsbeziehung zwischen
mehreren Personen oder zwischen Personen und Sachen, die sich aus der
Anwendung einer Rechtsnorm auf das VerhÃ¤ltnis von mehreren Personen
zueinander oder auf das VerhÃ¤ltnis einer Person zu einer Sache ergeben (BSG
Urteil vom 09.02.1995, 7 RAr 78/93,Â juris Rn. 26). Hierauf ist der Klageantrag zu 3.
nicht gerichtet. Er stellt vielmehr eine abstrakte Rechtsfrage im Zusammenhang mit
Â§ 56a SGG zur Ã�berprÃ¼fung. Dies ist nicht zulÃ¤ssig (BSG Urteil vom
25.08.1999, B 6 KA 34/98 R, juris Rn. 11). 

Es bedarf auch keiner korrigierenden Auslegung (Â§ 123 SGG) dieses Klageantrages
in eine zulÃ¤ssige Form, da das darin liegende Rechtsschutzinteresse der KlÃ¤gerin
mit dem Klageantrag zu 2. erfasst bleibt. 

2. Der Klageantrag zu 2. ist zulÃ¤ssig. Er ist statthaft gemÃ¤Ã� Â§Â 55 Abs. 1 Nr. 1
SGG, da er sich erkennbar auf die Rechtsbeziehung zwischen der KlÃ¤gerin und der
Beklagten bezieht. Auch das erforderliche Feststellungsinteresse ist der KlÃ¤gerin
dabei nicht abzusprechen, da dieses Ã¼ber ein rechtliches Interesse hinaus jedes
als schutzwÃ¼rdig anzuerkennende Interesse wirtschaftlicher oder ideeller Art
einbezieht und die KlÃ¤gerin sich durch jÃ¤hrliche Mitwirkungsobliegenheiten im
Rahmen eines Verwaltungsverfahrens der Beklagten zur Weiterbewilligung vom
Grundsicherungsleistungen belastet sieht (vgl. Senger in Schlegel/Voelzke, jurisPK-
SGG, 1. Auflage 2017, Â§ 55 Rn. 56).

3. Auch die Ã¼brigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

Die KlÃ¤gerin ist insbesondere ordnungsgemÃ¤Ã� vertreten, auch wenn ihr
BevollmÃ¤chtigter nicht zu den Personen und Vereinigungen gehÃ¶rt, die nach 
Â§Â 73 Abs. 2 SGG vertretungsbefugt sind. Die Vertretungsbefugnis des
BevollmÃ¤chtigten beruht darauf, dass die KlÃ¤gerin eine auch die Vertretung im
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gerichtlichen Verfahren abdeckende Vorsorgevollmacht erteilt hat und
nachtrÃ¤glich prozessunfÃ¤hig geworden ist (vgl. Roller in Schlegel/Voelzke, jurisPK-
SGG, 1. Auflage 2017, Â§Â 71 SGG Rn. 21). Hat eine nicht prozessfÃ¤hige Partei, die
eine volljÃ¤hrige natÃ¼rliche Person ist, wirksam eine andere natÃ¼rliche Person
schriftlich mit ihrer gerichtlichen Vertretung bevollmÃ¤chtigt, so steht diese Person
einem gesetzlichen Vertreter gleich, wenn die BevollmÃ¤chtigung geeignet ist,
gemÃ¤Ã� Â§ 1896 Abs. 2 S. 2 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB) die Erforderlichkeit
einer Betreuung entfallen zu lassen (Â§Â 202 S. 1 SGG i.V.m. Â§ 51 Abs. 3
Zivilprozessordnung ). 

Von diesen Voraussetzungen ist nach den Ermittlungen des Sozialgerichtes und den
ergÃ¤nzenden Ermittlungen des Senates auszugehen; zumal die KlÃ¤gerseite zu
Recht darauf hinweist, dass â�� soweit die Unwirksamkeit einer Vorsorgevollmacht
auch nach AufklÃ¤rung des Sachverhalts von Amts wegen nicht positiv festgestellt
werden kann â�� von einer wirksamen BevollmÃ¤chtigung auszugehen ist (BGH
Urteil vom 03.02.2016, XII ZB 425/14, juris Rn. 11f.). 

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass die KlÃ¤gerin bei Erteilung der
Vorsorgevollmacht vom 30.08.2007 bereits nicht geschÃ¤ftsfÃ¤hig (Â§Â 104 Nr. 2
BGB) gewesen ist. So hat die HausÃ¤rztin der KlÃ¤gerin in den Jahren 2007 und
2008 mit Stellungnahme vom 02.06.2021 mitgeteilt, die KlÃ¤gerin habe seinerzeit
unsicher, aber freundlich zugewandt gewirkt. Sie sei zum Ort, zur Zeit und zur
Person ausreichend orientiert gewesen. Der die KlÃ¤gerin seit Juni 2008 handelnde
Psychiater Dr. R hat zwar mitgeteilt, er kÃ¶nne keine sichere Aussage zum Zustand
der KlÃ¤gerin im Jahr 2007 abgeben. Er habe jedenfalls bei Beginn der Behandlung
dokumentiert, dass die KlÃ¤gerin mit ihren alltÃ¤glichen Aufgaben der
LebensfÃ¼hrung ausreichend gut zurechtgekommen sei (Bericht vom 03.07.2018).
Dies spricht â�� trotz eines schon im Juni 2008 bestehenden chronischen
Residualzustandes â�� dagegen, dass sich die KlÃ¤gerin seinerzeit in einem die
freie Willensbildung ausschlieÃ�enden Zustand krankhafter StÃ¶rung der
GeistestÃ¤tigkeit befand. Die weiteren Ermittlungen sind unergiebig geblieben (vgl.
insb. weiterer Arztbrief des Dr. R vom 10.05.2021). Von dem Eintritt weiterhin
fortbestehender GeschÃ¤ftsunfÃ¤higkeit ist erst im Verlauf der
Krankheitsentwicklung auszugehen. Dr. R hat im August 2011 mitgeteilt, im Laufe
der letzten 2 Jahre sei es zu wiederholten Exazerbationen einer paranoid
halluzinatorischen Symptomatik mit imperativen Stimmen gekommen. Auch nach
stationÃ¤ren Aufenthalten (vergleiche Arztbrief der U â�� Klinik, Psychiatrie, aus
dem April 2011) und Umstellungen der Medikation sei die Symptomatik nur
teilweise remittiert. Es bestÃ¼nden weiterhin erhebliche sowohl
produktivpsychotische als auch deutliche residuale Symptome. Im Mai 2014 hat die
Klinik fÃ¼r allgemeine Neurologie des Klinikums A die Diagnose einer
schizophrenen Psychose gestellt. Die KlÃ¤gerin zeigte sich im Rahmen des
stationÃ¤ren Aufenthaltes agitiert und delirant bei aufgehobenem Tag-Nacht-
Rhythmus. Im Juli 2018 hat der Psychiater Dr. R mitgeteilt, in den letzten Jahren
habe sich der Zustand langsam (weiter) verschlechtert und ein klarer Zugang zur
subjektiven Symptomatik der KlÃ¤gerin gelinge kaum noch. Die FÃ¤higkeit zur
selbststÃ¤ndigen adÃ¤quaten EinschÃ¤tzung der gesundheitlichen Beschwerden
habe abgenommen.

                             9 / 12

https://dejure.org/gesetze/SGG/71.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/1896.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/202.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/51.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=XII%20ZB%20425/14
https://dejure.org/gesetze/BGB/104.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/104.html


 

Ferner ist davon auszugehen, dass die BevollmÃ¤chtigung geeignet ist, die
Erforderlichkeit einer Betreuung entfallen zu lassen. Dabei ist auch eine fehlende
bzw. nachhaltig eingeschrÃ¤nkte Akzeptanz der Vorsorgevollmacht im
Rechtsverkehr nicht zu erkennen (BGH a.a.O., Rn. 12). Das Betreuungsgericht beim
Amtsgericht MÃ¼nster hat ausweislich der beigezogenen Betreuungsakte
entsprechend keine Veranlassung gesehen, eine gesetzliche Betreuung fÃ¼r die
geschÃ¤ftsunfÃ¤hige KlÃ¤gerin einzurichten. Insbesondere auch die Beklagte
akzeptiert die Vertretung der KlÃ¤gerin durch ihren BevollmÃ¤chtigten auf
Grundlage dessen Vorsorgevollmacht.

Â 

III. Die Klage ist â�� soweit sie zulÃ¤ssig ist â�� unbegrÃ¼ndet.

Die KlÃ¤gerin ist aus den seitens des Sozialgerichts dargelegten GrÃ¼nden
verpflichtet, zum Ende eines Bewilligungszeitraumes fÃ¼r Leistungen der
Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII durch AusfÃ¼llen von
Vordrucken der Beklagten (BSG Urteil vom 28.10.2009, B 14 AS 56/08 R, juris Rn.
16) zur Weiterbewilligung der Leistungen mitzuwirken und Nachweise zum Bedarf
und zur BedÃ¼rftigkeit, u. a. auch KontoauszÃ¼ge fÃ¼r die letzten 3 Monate,
vorzulegen. 

FÃ¼r Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII muss zwar nach der
klÃ¤gerseitig angefÃ¼hrten Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes (BSG) zur
VorgÃ¤ngerregelung des Â§ 44 Abs. 1 S. 1 SGB XII, dem Â§Â 6
Grundsicherungsgesetz , fÃ¼r sich an die Erstbewilligung anschlieÃ�ende
ZeitrÃ¤ume kein Folgeantrag gestellt werden (BSG Urteil vom 29.09.2009, B 8 SO
13/08 R, juris, Rn. 11f). Diese Rechtsauffassung entspricht der ganz
vorherrschenden Ansicht auf der Grundlage von Â§Â§Â 41, 44 Abs. 1 S. 1 SGB XII
n.F. (BlÃ¼ggel in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 3. Auflage 2020, Â§Â 44 Rn. 33
ff.; KrauÃ� in Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann, SGB XII, 7. Auflage 2021, Â§Â 44
Rn. 1), der sich auch der Senat anschlieÃ�t. Das BSG weist in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass der Gesetzgeber nach erstmaliger Bewilligung der
Grundsicherungsleistungen von weitgehend gleichbleibenden VerhÃ¤ltnissen
ausgegangen sei. Da die Einkommens- und VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse bei den
Grundsicherungsberechtigten in der Regel fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit unverÃ¤ndert
blieben, habe der Gesetzgeber mit der Festlegung des einjÃ¤hrigen
Bewilligungszeitraumes nur jÃ¤hrlichen Rentenanpassungen Rechnung tragen
wollen und eine Mitwirkungspflicht des HilfeempfÃ¤ngers nur bei der Meldung von
VerÃ¤nderungen seiner Einkommens- und VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse vorgesehen
(BSG a.a.O., Rn. 15f unter Bezugnahme auf BT-Drs. 14/4595, S. 30, 71; vgl. auch BT-
Drs. 14/5150, S. 51, BT-Drs. 15/1761, S. 10). 

Hiervon zu unterscheiden ist jedoch die Frage, welchen Umfang die notwendige
Amtsermittlung nach Ablauf des Bewilligungszeitraums hat. Das BSG hat (mit der
o.a. Entscheidung) nicht in Abrede gestellt, dass eine regelmÃ¤Ã�ige
Ã�berprÃ¼fung der bedarfsabhÃ¤ngigen Sozialleistungen zulÃ¤ssig ist. Den
Gesetzesmaterialien lÃ¤sst sich weiter entnehmen, dass der Gesetzgeber die
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zeitabschnittsweise Leistungsbewilligung Ã¼ber ein Jahr auch damit verbunden
gesehen hat, dass es bei bedarfsabhÃ¤ngigen Sozialleistungen in regelmÃ¤Ã�igen
AbstÃ¤nden der Ã�berprÃ¼fung bedarf, ob die Voraussetzungen fÃ¼r deren
GewÃ¤hrung unverÃ¤ndert vorliegen (BT-Drs 14/5150, S. 51). Soweit er ergÃ¤nzt
hat, der Zeitabschnitt entspreche den Daten der Rentenanpassung, die mit der
Neufestsetzung der RegelsÃ¤tze der Sozialhilfe identisch seien, sodass es schon
deswegen einer Ã�nderung des Leistungsbescheides Ã¼ber die bedarfsorientierte
Grundsicherung zu diesem Zeitpunkt bedÃ¼rfe, kommt zum Ausdruck, dass die
turnusmÃ¤Ã�ige Ã�berprÃ¼fung der Voraussetzungen fÃ¼r die
LeistungsgewÃ¤hrung auch dazu dient, die bestehenden Bedarfe bzw.
BedarfshÃ¶hen festzustellen. Entsprechend geht das BSG von der Erforderlichkeit
einer zu erneuernden BedarfsprÃ¼fung aus (BSG, a.a.O., Rn. 17ff.).

Vor diesem Hintergrund kann es keinen Bedenken begegnen, dass die wesentlichen
Informationen zur Feststellung eines Bedarfes nach Ablauf eines
Bewilligungsabschnittes â�� wie etwa mit Aufforderungsschreiben vom 26.04.2017
der Beklagten an die KlÃ¤gerin eingeleitet â�� neu abgefragt werden. In Bezug auf
den inhaltlichen Umfang der damit verbundenen Mitwirkungsobliegenheiten des
HilfebedÃ¼rftigen im Hinblick auf die Mitteilung leistungserheblicher Tatsachen
(Â§Â 60 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB I), ggfs. Ã¼ber die Nutzung von Vordrucken (Â§Â 60
Abs. 2 SGB I), gelten die allgemeinen Mitwirkungsgrenzen des Â§Â 65 SGB I.
GemÃ¤Ã� Â§Â 65 Abs. 1 bestehen Mitwirkungspflichten insbesondere dann nicht,
soweit 1. ihre ErfÃ¼llung nicht in einem angemessenen VerhÃ¤ltnis zu der in
Anspruch genommenen Sozialleistung oder ihrer Erstattung steht oder 1. ihre
ErfÃ¼llung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden
kann oder 3. der LeistungstrÃ¤ger sich durch einen geringeren Aufwand als der
Antragsteller oder Leistungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst
beschaffen kann.

Eine Ã�berschreitung der hierdurch gesetzten Grenzen der Zumutbarkeit und
VerhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igkeit ist vorliegend insbesondere deshalb nicht ersichtlich, weil
der Umfang der Mitwirkungsaufforderung der Beklagten sich an den konkreten
UmstÃ¤nden des Einzelfalls orientiert und â�� entgegen der Darstellung der
KlÃ¤gerseite â�� bei weitem nicht dem entspricht, was bei einem Antrag auf
Erstbewilligung abzufordern ist. Mit Schreiben vom 26.04.2017 ist allein das
AusfÃ¼llen eines beigefÃ¼gten Fragebogens zu den VermÃ¶gensverhÃ¤ltnissen
erwartet worden, ferner neben der Vorlage darauf bezogener Nachweise
Unterlagen, die zur Ermittlung des konkreten Bedarfes notwendig waren. Soweit der
seitens der Beklagten Ã¼bersandte Vordruck ursprÃ¼nglich mit
â��Weiterbewilligungsantragâ�� Ã¼berschrieben war, hat die Beklagte dies
zwischenzeitlich geÃ¤ndert und klargestellt, dass zweifellos keine erneute
Antragstellung notwendig ist.

Dabei ist es in AbhÃ¤ngigkeit zum Bewilligungszeitraum (hier: ein Jahr) nicht zu
beanstanden, dass nach einer gewissen Dauer des Leistungsbezuges auch die
KontoauszÃ¼ge der letzten drei Monate angefordert werden. Die vom BSG im Urteil
vom 19.09.2008 (B 14 AS 45/07, juris Rn. 16f.) angestellte Ã�berlegung, dass es im
Rahmen eines aus Steuermitteln finanzierten FÃ¼rsorgesystems, das strikt an die
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HilfebedÃ¼rftigkeit der LeistungsempfÃ¤nger als Anspruchsvoraussetzung
anknÃ¼pft, keine unzumutbare und unangemessene Anforderung darstelle,
Auskunft Ã¼ber den Bestand an Konten und die Kontenbewegungen (durch die
Vorlage von KontoauszÃ¼gen) zu geben, jedenfalls soweit die Einnahmeseite
betroffen ist, hat auch ihre Berechtigung bei FolgebewilligungszeitrÃ¤umen fÃ¼r
laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Hess.
LSG Beschluss vom 29.01.2020, L 4 SO 154/19 B, juris Rn. 17). Dabei ist ein
konkreter Verdacht des Leistungsmissbrauchs nicht erforderlich. Die Vorlage von
KontoauszÃ¼gen fÃ¼r einen zeitlich stark eingegrenzten Zeitraum ist weder mit
einem unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igen Aufwand fÃ¼r die KlÃ¤gerin bzw. deren
BevollmÃ¤chtigten verbunden, noch kann sich die Beklagte die gewÃ¼nschten
Informationen auf leichtere Weise beschaffen (BSG Urteil vom 19.02.2009, B 4 AS
10/08 R, juris Rn. 18f.).

D. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

E. GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen (Â§ 160 Abs. 2 SGG), bestehen nicht. 

Â 

Erstellt am: 27.04.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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